
Antrag auf eine „Golfstar-Mitgliedschaft“ bei der Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG

…..Kooperationspartner der…..

Hochwertige Golfanlagen haben sich als „Golfstar“-Kooperationspartner („Partner“) zusammengeschlossen 
und bieten Ihren Mitgliedern folgende Zusatz-Dienstleistung an:
Gegen Entrichtung einer jährlichen Gebühr werden aus Mitgliedern der Partner-Anlagen „Golfstar“-Mitglieder („Golfstar“), 
die die Partner für eine definierte Rundenanzahl kostenfrei nutzen dürfen.
Momentan sind folgende Partner in der „Golfstar“-Kooperation verbunden:

Golfanlage Gut Thailing / Golfpark München Aschheim / G&LC Bergkramerhof 
GC Chieming / GC Schloss Maxlrain / Golfanlage Rottbach
Neben den gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG gelten die 
folgenden Zusatzbedingungen:

 1. 	 Voraussetzung für eine Golfstar-Mitgliedschaft ist eine gültige Vollmitglieds-Spielberechtigung in der Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG.
 2.	 Der „Golfstar“ ist berechtigt, die Golfanlagen der Partner jeweils bis zu 15 18-Loch-Runden pro Jahr kostenfrei zu bespielen. 
	 Wochentagsmitglieder gemäß ihrer Mitgliedschaft nur wochentags.
 3.	 Der „Golfstar“ wird sich auf der Partner-Anlage mit dem DGV-Ausweis ausweisen und sich in eine vorbereitete Unterschriftsliste eintragen. 
	 Eintragungen sind nur möglich, wenn eine Golfrunde gebucht und gespielt wird. 
 4.	 Zusätzlich darf der „Golfstar“ auf den Partner-Anlagen fünfmal kostenfrei den Range- und Kurzspielbereich nutzen; 
	 ab der 6. Trainingseinheit wird von den Partnern 50 Prozent der üblichen Range-Gebühr vereinnahmt.  
 5.	 Offene Turniere können auf allen Partner-Anlagen innerhalb der 15 Runden zu Mitglieds-Konditionen gespielt werden.
 6.	 Tee-Times können in allen Partner-Anlagen online gebucht werden.

 7.	 Die „Golfstar“-Mitgliedschaft ist ein freiwilliges Angebot der Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG und begründet keinen Rechtsanspruch 
	 des „Golfstars“ für die Zukunft. 
 8.	 Die Spielberechtigung ist personengebunden und nicht übertragbar.
 9.	 Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils 12 Monate, sofern er nicht von einer Partei unter Einhaltung einer 
	 dreimonatigen Frist zum 31.12. des jeweiligen Jahres gekündigt wird. 
10.	Die jährliche Zahlung wird jeweils am Jahresanfang fällig und im Lastschriftverfahren eingezogen. 
11.	Die Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG ist berechtigt, den jährlichen Betrag angemessen anzuheben. 
	 Die Erhöhung ist dem „Golfstar“ rechtzeitig anzuzeigen. 
12.	Die Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG behält sich vor, Veränderungen (Gebühren, Partner, Modalitäten etc.) 
	 bei der „Golfstar“-Mitgliedschaft vorzunehmen.
13.	Der „Golfstar“ stimmt zu, dass zum Zwecke der Organisation dieser Dienstleistung alle für die Partneranlagen relevanten 				  
	 Daten an die jeweiligen Partner übermittelt werden dürfen.  
14. 	Bei Missbrauch, etwa dem verschuldeten Verstoß gegen die Vorgaben der „Golfstar“-Mitgliedschaft, kann die Golfpark München Aschheim GmbH 
	 & Co. KG dem „Golfstar“ den entstandenen Schaden in Rechnung stellen und den „Golfstar“ für die „Golfstar“-Mitgliedschaft vorübergehend sperren.
15.	Endet die Spielberechtigung in der Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG, so endet die „Golfstar“-Mitgliedschaft automatisch zum gleichen 
	 Zeitpunkt. Wird die „Golfstar“-Mitgliedschaft vor der Spielberechtigung gekündigt, so endet die „Golfstar“-Mitgliedschaft zum Ende der vereinbarten 
	 kalenderjährlichen Laufzeit. 

Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG • Fasanenallee 10 • 85609 Aschheim • Tel.: 089/990242-0 • Fax: 089/990242-40
 E-mail: info@gc-muenchen-aschheim.de • www.gc-muenchen-aschheim.de 

Antragsteller/in

Name, Vorname (Partner-Mitgliedschaft)Name, Vorname (Antragsteller/in)

Kontonr.:Kontoinhaber:
(falls abweichend vom Antragsteller)

BLZ:Name der Bank:

Datum, Unterschrift:

Die Golfpark München Aschheim GmbH & Co. KG ist ermächtigt, den Betrag zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Bei einer Rücklastschrift des 
jährlichen Beitrages wird, neben den Gebühren der Banken, eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,- € in Rechnung gestellt.

„Golfstar“-Mitgliedschaft (jährlich) 		  für € 390,-

„Golfstar“-Aufnahmegebühr (einmalig) 		  für € 20,-

„Golfstar“-Partner-Aufnahmegebühr (einmalig) 	 für € 15,-

Konditionen „Golfstar“-Mitgliedschaft 2010 / Bitte den jeweiligen Stern ankreuzen!


